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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Ausdehnung der Anwendung der 
Verordnung (EU) Nr. …/2012 über ein Aktionsprogramm in den Bereichen Austausch, 
Unterstützung und Ausbildung zum Schutz des Euro gegen Geldfälschung (Programm 
„Pericles 2020“) auf die nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten
(16616/2013 – C7-0463/2013 – 2011/0446(APP))

(Besonderes Gesetzgebungsverfahren – Zustimmung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags für eine Verordnung des Rates (16616/2013),

– in Kenntnis des vom Rat gemäß Artikel 352 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union unterbreiteten Ersuchens um Zustimmung (C7-0463/2013),

– gestützt auf Artikel 81 Absatz 1 Unterabsätze 1 und 3 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis der Empfehlung des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres (A7-0152/2014),

1. gibt seine Zustimmung zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Rates;

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Mit dem Vorschlag für eine Verordnung soll die Anwendung der Verordnung (EU) 
Nr. …/2012 (Programm „Pericles 2020“) auf die Mitgliedstaaten ausgeweitet werden, die sich 
nicht an der Einführung des Euro als einheitlicher Währung beteiligen.

„Pericles 2020“ ist die Fortsetzung des mit dem Beschluss 2001/923/EG des Rates ins Leben 
gerufenen Programms (wobei die zu einem späteren Zeitpunkt vorgenommenen Änderungen 
aufgenommen wurden), das darauf abzielt, Maßnahmen zum Schutz des Euro gegen 
Geldfälschung auszuarbeiten.

Die Rechtsgrundlage des Vorschlags sind die Artikel 133 und 139 Absatz 2 Buchstabe f des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), in denen festgelegt ist, dass 
das Europäische Parlament und der Rat die Maßnahmen erlassen müssen, die für die 
Verwendung des Euro als einheitliche Währung erforderlich sind und zu denen auch der 
Schutz des Euro gegen Geldfälschung gehört. Die Durchführung der Ausweitung des 
Programms Pericles erfolgt außerdem im Wege eines parallel auf der Grundlage des 
Artikels 352 AEUV eingebrachten Vorschlags für eine Verordnung.

Aus den 2004 und 2011 vorgenommenen Bewertungen ergab sich, dass die Ziele des 
Programms verwirklicht wurden und dieses somit weitergeführt werden sollte. Der 
Berichterstatter vertritt die Auffassung, dass die Ausweitung auf die anderen Mitgliedstaaten 
eine Verbesserung des Programms mit sich bringt, da hiermit ein Beitrag zu einer höheren 
Wirksamkeit der Vorbeugung und der Verfolgung von Fälschungen des Euro geleistet wird.

Schließlich ist die Finanzierung des Programms in diesen Staaten in Artikel 5 der Verordnung 
(EU) Nr. …/2012 geregelt, in der die Stellen bestimmt werden, für die eine Finanzierung in 
Frage kommt.

Aufgrund dieser Analyse schlägt der Berichterstatter die Annahme des Legislativvorschlags 
ohne Änderungen vor.
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ERGEBNIS DER SCHLUSSABSTIMMUNG IM AUSSCHUSS

Datum der Annahme 20.2.2014

Ergebnis der Schlussabstimmung +:
–:
0:

38
0
0

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Mitglieder

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Philip Claeys, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Göncz, 
Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Teresa Jiménez-
Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, 
Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea 
McIntyre, Louis Michel, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero 
López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Wim van de 
Camp, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellvertreter

Michael Cashman, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Franziska Keller, 
Jean Lambert, Jan Mulder, Salvador Sedó i Alabart, Janusz 
Wojciechowski

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellv. (Art. 187 Abs. 2)

Zdravka Bušić, Constanze Angela Krehl


